
Blinden und sehbehinderten Personen 
werden Schriftstücke in diesem Verfahren 
auf Wunsch in einer für sie 
wahrnehmbaren Form übermittelt. 

Kernarbeitszeiten 
09:00 - 12:00 Uhr 
14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 - 13:00 Uhr 

Sitz Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Tel.: 06131 967-0 (Zentrale) 
Fax: 06131 967-310 
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25. Mai 2023 

Rundschreiben Nr. 04-2023 

Hessischer Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die BAGüS hat darüber informiert, dass in Hessen zum 1. Juli 2023 die 
Rahmenverträge nach § 131 SGB IX zu den schriftlichen Vereinbarungen nach § 125 
SGB IX 

- für Leistungen zur sozialen Teilhabe und zur Teilhabe an Bildung nach 
Beendigung der Schulausbildung (Sekundarstufe II) und 

- für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

in Kraft treten. Damit wird die Finanzierung der Eingliederungshilfeleistungen im 
Zuständigkeitsbereich des LWV Hessen auf eine zeitbasierte Systematik umgestellt. 

Von den vertraglichen Änderungen sind auch leistungsberechtigte Personen in 
Hessen betroffen, die ihre Leistungen von Leistungsträgern außerhalb Hessens 
erhalten. Der LWV Hessen hat daher Informationen für andere Leistungsträger 
erstellt. 
Der LWV Hessen möchte besonders auf die Lernplattform aufmerksam machen, auf 
der sowohl die neuen Rahmenverträge als auch umfangreiche Schulungsvideos zu 
den Grundlagen der neuen Leistungs- und Finanzierungsstruktur zu finden sind. Die 
Lernplattform ist unter dem Link https://www.lwv-hessen.de/lernplattform/ zu 
erreichen. 
Fragen zur Leistungs- und Finanzierungsumstellung, die mittels der Lernplattform 
nicht geklärt werden können, sollten bitte an finanzierung-sgb@lwv-hessen.de 
gerichtet werden. 

Besonders wichtig sind auch die Änderungen bei den bislang pauschal finanzierten 
Tagesstätten. 



Durch die zukünftig auf die einzelne leistungsberechtigte Person bezogene 
Vergütung sind ab 01. Juli 2023 die Kosten direkt durch den zuständigen 
Leistungsträger zu übernehmen. Eine Vorleistung durch den LWV Hessen und 
nachträgliche Kostenerstattung entfällt für Leistungen ab diesem Zeitpunkt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Anja Freytag 
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